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Antrag 

der Abgeordneten Franz Schindler, Horst Arnold, 
Alexandra Hiersemann, Florian Ritter, Dr. Paul 
Wengert, Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, 
Harry Scheuenstuhl SPD 

Amtshaftungsklagen von Beamten des Bayeri-
schen Landeskriminalamts 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss 
für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen über die 
Entscheidung des Landgerichts München I zur Amts-
haftungsklage des früheren Leiters der beim Bayeri-
schen Landeskriminalamt gebildeten Sonderkommis-
sion „Labor“, Stefan S., und über die Amtshaftungs-
klage des früheren Beamten des Landeskriminalamts 
Robert M. zu berichten und hierbei insbesondere da-
rauf einzugehen: 

─ Wie die Beamten ihre jeweiligen Amtshaftungskla-
gen begründet haben? 

─ Ob das Gericht in dem Verfahren über die Klage 
des Beamten Stefan S. einen Vergleichsvorschlag 
unterbreitet hat und falls ja, welchen Inhalt der 
Vergleichsvorschlag hatte und weswegen der 
Rechtsstreit nicht durch einen Vergleich beigelegt 
worden ist? 

─ Aus welchen Gründen das Gericht der Klage des 
Beamten Stefan S. in Höhe von 418,10 Euro statt-
gegeben, die weitergehende Forderung aber ab-
gewiesen hat? 

─ Wie das Gericht das Vorliegen einer Amtspflicht-
verletzung durch die Staatsanwaltschaft Mün-
chen I begründet hat? 

─ Ob die Entscheidung des Landgerichts München I 
rechtskräftig ist? 

Außerdem soll darüber berichtet werden,  

─ ob es zutrifft, dass die Staatsanwaltschaft Würz-
burg aufgrund der Entscheidung des Landgerichts 

München I damit beauftragt worden ist, die als 
amtspflichtwidrig bezeichnete Handlung der 
Staatsanwaltschaft München I staatsanwaltschaft-
lich zu überprüfen und falls ja, von wem die 
Staatsanwaltschaft Würzburg mit der Überprüfung 
beauftragt worden ist? 

─ Welche Gründe dafür ausschlaggebend waren, 
die Staatsanwaltschaft Würzburg als zuständige 
Ermittlungsbehörde zu benennen? 

─ Ob es sich hierbei um Vorermittlungen gegen ein-
zelne Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Mün-
chen I handelt oder ob bereits ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet worden ist und falls ja, gegen 
welche Staatsanwälte und wegen welchen Tat-
vorwurfs ermittelt wird? 

─ Ob die Staatsregierung sich nach der Entschei-
dung über die Amtshaftungsklage des Beamten 
Stefan S. ggf. veranlasst sieht, ihr Prozessverhal-
ten in der noch anhängigen Amtshaftungsklage 
des Beamten Robert M. zu ändern? 

 

 

Begründung: 

Das Landgericht München I hat laut Presseberichten 
auf eine Amtshaftungsklage des früheren Leiters der 
beim Landeskriminalamt gebildeten Sonderkommis-
sion „Labor“, Stefan S., den Freistaat verurteilt, dem 
Beamten 418,10 Euro Auslagen zu erstatten und in 
dem Urteil festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft 
München I eine Amtspflichtverletzung begangen ha-
be, als sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Beam-
ten wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaus-
sage und der Verfolgung Unschuldiger eingeleitet hat. 
Außerdem sei gegen das Beschleunigungsgebot ver-
stoßen worden, weil das Ermittlungsverfahren erst 
nach mehr als zwei Jahren ohne erkennbare Ermitt-
lungstätigkeit eingestellt wurde. 

Über die Amtshaftungsklage des ebenfalls mit Ermitt-
lungen gegen einen Augsburger Laborunternehmer 
wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs be-
fassten Beamten Robert M. hat das Landgericht Mün-
chen I noch nicht entschieden. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 

Antrag der Abgeordneten Franz Schindler, Horst Arnold, 
Alexandra Hiersemann u.a. SPD 
Drs. 17/20994 

Amtshaftungsklagen von Beamten des Bayerischen Landeskri-
minalamts 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass die Wörter „im Ausschuss für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen“ durch die Wörter „dem 
Landtag“ ersetzt werden. 

Berichterstatter: Franz Schindler 
Mitberichterstatterin: Petra Guttenberger 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen federführend zugewiesen. Weitere Aus-
schüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 85. Sit-
zung am 15. März 2018 beraten und e i n s t im m i g  mit der in 
I. enthaltenen Änderung Zustimmung empfohlen. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Franz Schindler, Horst 
Arnold, Alexandra Hiersemann, Florian Ritter,  
Dr. Paul Wengert, Klaus Adelt, Prof. Dr. Peter Paul 
Gantzer, Harry Scheuenstuhl SPD 

Drs. 17/20994, 17/21717 

Amtshaftungsklagen von Beamten des Bayeri-
schen Landeskriminalamts 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag 
über die Entscheidung des Landgerichts München I 
zur Amtshaftungsklage des früheren Leiters der beim 
Bayerischen Landeskriminalamt gebildeten Sonder-
kommission „Labor“, Stefan S., und über die Amtshaf-
tungsklage des früheren Beamten des Landeskrimi-
nalamts Robert M. zu berichten und hierbei insbeson-
dere darauf einzugehen: 

─ Wie die Beamten ihre jeweiligen Amtshaftungskla-
gen begründet haben? 

─ Ob das Gericht in dem Verfahren über die Klage 
des Beamten Stefan S. einen Vergleichsvorschlag 
unterbreitet hat und falls ja, welchen Inhalt der 
Vergleichsvorschlag hatte und weswegen der 
Rechtsstreit nicht durch einen Vergleich beigelegt 
worden ist? 

─ Aus welchen Gründen das Gericht der Klage des 
Beamten Stefan S. in Höhe von 418,10 Euro statt-
gegeben, die weitergehende Forderung aber ab-
gewiesen hat? 

─ Wie das Gericht das Vorliegen einer Amtspflicht-
verletzung durch die Staatsanwaltschaft Mün-
chen I begründet hat? 

─ Ob die Entscheidung des Landgerichts München I 
rechtskräftig ist? 

Außerdem soll darüber berichtet werden,  

─ ob es zutrifft, dass die Staatsanwaltschaft Würz-
burg aufgrund der Entscheidung des Landgerichts 
München I damit beauftragt worden ist, die als 
amtspflichtwidrig bezeichnete Handlung der 
Staatsanwaltschaft München I staatsanwaltschaft-
lich zu überprüfen und falls ja, von wem die 
Staatsanwaltschaft Würzburg mit der Überprüfung 
beauftragt worden ist? 

─ Welche Gründe dafür ausschlaggebend waren, 
die Staatsanwaltschaft Würzburg als zuständige 
Ermittlungsbehörde zu benennen? 

─ Ob es sich hierbei um Vorermittlungen gegen ein-
zelne Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Mün-
chen I handelt oder ob bereits ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet worden ist und falls ja, gegen 
welche Staatsanwälte und wegen welchen Tat-
vorwurfs ermittelt wird? 

─ Ob die Staatsregierung sich nach der Entschei-
dung über die Amtshaftungsklage des Beamten 
Stefan S. ggf. veranlasst sieht, ihr Prozessverhal-
ten in der noch anhängigen Amtshaftungsklage 
des Beamten Robert M. zu ändern? 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 10 und 22. Es sind dies 

der Antrag der Abgeordneten Biedefeld, Woerlein, Ruth Müller (SPD) betreffend "Akti-

onsplan zur Gewährleistung des Tierschutzes in Bayern erstellen – unsere Tierheime 

nicht länger im Stich lassen und die Behörden im Bereich Tierschutz stärken" auf 

Drucksache 17/20700 und der Antrag der Abgeordneten von Brunn, Adelt, Scheuen-

stuhl und anderer (SPD) betreffend "Kein Wortbruch der Staatsregierung! Bayern 

braucht einen dritten Nationalpark" auf Drucksache 17/20936, die auf Wunsch der 

SPD-Fraktion einzeln beraten werden sollen. Diese Anträge werden voraussichtlich in 

der Sitzung am 15. Mai aufgerufen.

Über die übrigen Nummern lasse ich nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen Ab-

stimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die 

Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN. Gibt es Gegenstim-

men? – Keine. Gibt es Stimmenthaltungen? – Auch keine. Ich frage die fraktionslosen 

Abgeordneten. – Sie sind nicht da. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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